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Vergütungssystem für Mitglieder des Vorstands der 1&1 Aktiengesellschaft („Gesellschaft“) 

1. Einführung 

Dieses Vergütungssystem bildet ab der Hauptversammlung 2025 die Grundlage für den 
Abschluss neuer Vorstandsdienstverträge. Daneben werden unmittelbar nach der 
Hauptversammlung 2025, bzw. auf die Billigung dieses Vergütungssystems durch die 
Hauptversammlung bedingt, zwischen der Gesellschaft und ihren Vorstandmitgliedern 
Dienstverträge abgeschlossen, die diesem Vergütungssystem voll entsprechen. Etwaig bereits 
bestehende SAR-Vereinbarungen mit den Vorstandsmitgliedern bleiben hiervon unberührt, 
entsprechen inhaltlich aber ihrerseits den Vorgaben dieses Vergütungssystems. 

Die Vergütung für Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ist an einer nachhaltigen und 
langfristigen Unternehmensentwicklung ausgerichtet. Die Vorstandsmitglieder sollen 
angemessen und entsprechend ihrer Verantwortung vergütet werden. Bei der Bemessung der 
Vergütung sind die wirtschaftliche Lage, der Erfolg der Gesellschaft, die persönliche Leistung des 
jeweiligen Vorstandsmitglieds, die Belange mit der Gesellschaft verbundener Personen und 
gesellschaftliche Themen zu berücksichtigen. Die Vergütung soll einen Anreiz dafür schaffen, 
unter all diesen Gesichtspunkten erfolgreich zu sein. Der Erfolg soll sich langfristig einstellen, 
weshalb die Vergütung nicht zum Eingehen kurzfristiger Risiken animieren darf. 

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ist einfach, klar und verständlich gestaltet. 
Es entspricht den Vorgaben des Aktiengesetzes und berücksichtigt mit den nachstehend 
dargestellten Ausnahmen die Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex in 
seiner Fassung vom 28. April 2022 (DCGK). 

2. Vergütungssystem, Verfahren, Vergleichsgruppen & Vergütungsstruktur 

Das System der Vorstandsvergütung wird vom Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorgaben festgesetzt und von diesem regelmäßig überprüft. Nach Festsetzung des 
Vergütungssystems legt der Aufsichtsrat dieses der Hauptversammlung zur Billigung vor. Billigt 
die Hauptversammlung das Vergütungssystem, erfolgt eine erneute Vorlage des 
Vergütungssystems zur Billigung durch die Hauptversammlung bei wesentlichen Änderungen, 
spätestens jedoch alle vier Jahre. Sollte das Vergütungssystem von der Hauptversammlung nicht 
gebilligt werden, legt der Aufsichtsrat spätestens in der nächsten ordentlichen 
Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem vor. Die für die Behandlung von 
Interessenkonflikten geltenden Regelungen des Aktiengesetzes und des DCGK werden 
eingehalten. 

Auf Grundlage des Vergütungssystems erfolgt die Bemessung der individuellen Vergütung der 
Vorstandsmitglieder. Für jedes einzelne Vorstandsmitglied legt der Aufsichtsrat dessen konkrete 
Ziel-Gesamtvergütung fest. Diese muss in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben 
und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage des Unternehmens stehen und darf die 
übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen. 

Die Üblichkeit der konkreten Gesamtvergütung beurteilt sich sowohl anhand eines Vergleichs zu 
anderen Unternehmen (horizontaler Vergleich) als auch im Verhältnis zur Vergütung innerhalb 
des Unternehmens (vertikaler Vergleich). 

Beim externen (horizontalen) Vergleich werden Unternehmen in den Blick genommen, die 
vergleichbaren Branchen angehören und/oder ebenfalls im TecDAX/SDAX notiert und im 
Hinblick auf Marktstellung, Umsatz und Mitarbeiterzahl mit der Gesellschaft vergleichbar sind. 
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Die Zusammensetzung der Vergleichsgruppen wird offengelegt. Dabei zieht der Aufsichtsrat u.a. 
Erkenntnisse unabhängiger Anbieter von Vergütungsstudien sowie die veröffentlichten 
Geschäfts- und Vergütungsberichte der vergleichbaren Unternehmen heran und lässt sich 
zudem von erfahrenen und von Vorstand und Gesellschaft unabhängigen Vergütungsberatern 
unterstützen. Für den internen (vertikalen) Vergleich berücksichtigt der Aufsichtsrat das 
Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises und der 
Belegschaft der Gesellschaft einschließlich der mit ihr verbundenen Unternehmen der 1&1-
Gruppe und dessen zeitliche Entwicklung. Diese Vergleiche nimmt der Aufsichtsrat auch bei der 
Festsetzung des Vergütungssystems insgesamt vor. 

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft besteht aus (i) einem festen, 
erfolgsunabhängigen Grundgehalt, (ii) Nebenleistungen sowie (iii) einem variablen, 
erfolgsabhängigen Anteil. Der variable Anteil besteht seinerseits wiederum aus einer kurz- und 
einer langfristigen Komponente. Für die konkrete Bemessung der jeweiligen 
Vergütungskomponenten sieht das Vergütungssystem Bandbreiten und Schranken vor, innerhalb 
derer sich der Aufsichtsrat bewegt, um die Gesamtvergütung unter Berücksichtigung des 
variablen Anteils festzulegen. 

 
Übersicht Vergütungsstruktur 

Erfolgsunabhängige Vergütungskomponenten 

Grundvergütung Festes Gehalt, monatlich ausgezahlt 

Nebenleistungen/ sonstige 
Bezüge 

Versicherungsschutz (D&O, etc.); Dienstwagen; Wohn-, 
Umzugs-, Makler, Heimreise- und Steuerberatungs- 
kosten in gewissem Umfang; ggf. Sonderzulagen und 
Signing-Bonus. 

Erfolgsabhängige Vergütungskomponenten 

Kurzfristige variable 
Vergütung 

STI: basierend auf dem Erreichen bestimmter Ziele 
(Umsatz und Ertragskennzahlen; operative/strategische 
Aspekte; persönliche Performance; nichtfinanzielle 
Leistungskriterien (ESG)) 

Langfristige variable 
Vergütung 

Teilnahme am SAR-Programm; Teilhabe an der 
Wertsteigerung der Aktie der Gesellschaft; 5 Jahre Laufzeit. 

 
 
Mit der Gesamtvergütung sind grundsätzlich auch Tätigkeiten für und Organpositionen 
in mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, assoziierten Unternehmen und 
Beteiligungsgesellschaften abgegolten. 

Sofern derartige Mandate übernommen werden, wird eine etwaig hierfür gezahlte Vergütung 
(z.B. Sitzungsgelder) grundsätzlich auf die Gesamtvergütung angerechnet und wird – unter 
Berücksichtigung von steuerlichen Vorgaben – in der Regel von der zu zahlenden 
kurzfristigen variablen Vergütung in Abzug gebracht. Für die Vergütung für Mandate in 
assoziierten Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften kann der Aufsichtsrat etwas 
Abweichendes mit dem betreffenden Vorstandsmitglied vereinbaren. 

3. Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung 
der Gesellschaft 

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft ist darauf angelegt, die 
Vorstandsmitglieder entsprechend ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereichen, ihren 
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Leistungen und dem Erfolg des Unternehmens zu vergüten. Die Vergütung der Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft fördert deren Geschäftsstrategie in mehrfacher Hinsicht: 

Im Rahmen der kurzfristigen variablen Vergütung werden mit den Vorstandsmitgliedern Ziele 
vereinbart, die zum einen den wirtschaftlichen Erfolg durch das Erreichen bestimmter 
Kennzahlen sicherstellen. Zum anderen werden individuelle Ziele vereinbart, die auch konkrete 
strategische Vorgaben enthalten sollen. Die Aufnahme von Zielkriterien mit umweltbezogenen 
und sozialen Aspekten soll auch gesellschaftliche Erfolge honorieren. 

Die langfristige variable Vergütung sorgt mit ihrer Orientierung am Aktienkurs und ihrer 
mehrjährigen Laufzeit dafür, dass ein Anreiz zu nachhaltigem wirtschaftlichen Erfolg gesetzt wird. 
Zudem werden die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre langfristig mit denen des 
Vorstands verknüpft. Jedes Vorstandsmitglied partizipiert dadurch am nachhaltigen Erfolg der 
Gesellschaft, muss zusammen mit dieser aber auch wirtschaftlich negative Entwicklungen 
schultern. Dieses System lässt die Vorstandsmitglieder unternehmerisch mit langfristiger 
Perspektive im Interesse der Gesellschaft tätig werden. 

4. Erfolgsunabhängige Vergütungskomponenten: Festvergütung und Nebenleistungen 

Die Festvergütung hat die Funktion einer garantierten Grundvergütung und wird monatlich als 
Gehalt ausgezahlt. Die Festvergütung wird in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. 
angepasst. Hierbei wird jeweils auch ein interner und externer Vergleich herangezogen (siehe 
oben). Bei einem unterjährigen Ein- oder Austritt erhält das Vorstandsmitglied ein anteiliges 
Jahresfestgehalt. Im Falle einer Dienstverhinderung aus gesundheitsbedingten Gründen wird die 
Vergütung für einen Zeitraum von drei Monaten, im Falle einer krankheitsbedingten 
Verhinderung infolge eines Dienstunfalls für einen Zeitraum von sechs Monaten unter 
Anrechnung sämtlicher Leistungen, die das Vorstandsmitglied von einer gesetzlichen oder 
privaten Krankenversicherung für den Verdienstausfall gezahlt werden, fortgezahlt. 

Als Nebenleistungen werden standardmäßig 

• eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) mit Selbstbehalt gemäß 
§ 93 Abs. 2 S. 3 AktG sowie eine Strafrechtsschutzversicherung, die nicht nur die Tätigkeit des 
Vorstandsmitglieds als Organ der Gesellschaft, sondern auch als etwaiges Mitglied sonstiger 
Organe in den Gesellschaften des Konzerns der United Internet AG abdeckt und 

• Ein Dienstwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit (alternativ eine Car Allowance oder 
eine BahnCard) 

angeboten. Zudem zahlt die Gesellschaft einen Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung. 

Daneben können im Rahmen des Onboardings neuer Vorstandsmitglieder die folgenden 
Nebenleistungen gewährt werden: 

• Übernahme von angemessenen Umzugs- und/oder Maklerkosten; 

• Übernahme von ortsüblichen Wohnkosten (z.B. als Zuschuss zur doppelten Haushaltsführung) 
für einen angemessenen Zeitraum; Zahlung eines marktgerechten monatlichen Zuschusses für 
Familienheimfahrten (Hin- und Rückfahrt) für einen angemessenen Zeitraum; 

• Übernahme von marktüblichen Steuerberatungskosten anlässlich der Begründung des 
Dienstverhältnisses; 
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• Übernahme von marktüblichen Steuerberatungskosten bei Sondersachverhalten (z.B. 
Sachverhalte mit Auslandsberührung) im laufenden Dienstverhältnis. 

Daneben kann der Aufsichtsrat neuen Vorstandsmitgliedern anlässlich ihres Wechsels aus 
einem anderen Anstellungsverhältnis einen Signing-Bonus gewähren, der dem Ausgleich 
entgangener Vergütungen aus dem vorherigen Anstellungsverhältnis dient. Der Betrag des 
Signing-Bonus ist in jedem Fall mit etwaigen Zahlungsansprüchen aus der langfristigen variablen 
Vergütung zu verrechnen. Sollte das Vorstandsmitglied auf seinen Wunsch hin vor vollständiger 
Anrechnung des Signing-Bonus aus der Gesellschaft ausscheiden, muss von dem 
Vorstandsmitglied der noch offene Betrag des Signing-Bonus an die Gesellschaft zurückgezahlt 
werden. Dabei ist es dem Aufsichtsrat gestattet, mit dem Vorstandsmitglied eine Regelung 
treffen, nach der sich der zurückzuzahlende Betrag über einen längeren Zeitraum ratierlich 
verringert, wobei der Zeitraum nur in begründeten Ausnahmefällen 24 Monate nach Aufnahme 
der Tätigkeit für die Gesellschaft unterschreiten soll. 

Darüber hinaus ist in begründeten Ausnahmefällen – z.B. falls ein Vorstandsmitglied neben 
seiner eigentlichen Ressortzuständigkeit weitere Ressortverantwortlichkeiten übernimmt 
(z.B. aufgrund von Krankheit oder Abwesenheit eines Vorstandskollegen/in oder einer 
Ressortumverteilung) – auch die entsprechend angemessene Erhöhung der Festvergütung 
zulässig. 

Altersvorsorgeleistungen werden nicht gewährt. 

5. Erfolgsabhängige Vergütungskomponenten 

Kurzfristige variable Vergütung (Short Term Incentive („STI“)) 

Neben der Grundvergütung erhält jeder Vorstand einen Anspruch auf einen STI, dessen 
Bezugszeitraum das jeweilige Geschäftsjahr der Gesellschaft ist. Für den STI wird im 
Dienstvertrag des jeweiligen Vorstandmitglieds eine Zielgröße aus- gelobt, die bei voller 
Erfüllung (= 100%) vereinbarter Ziele verdient ist. Die Ziele werden jeweils zu Beginn eines 
Geschäftsjahres vom Aufsichtsrat festgelegt. Als Ziele kommen in Betracht: 

 
 

STI - Ziele Anteil am STI 
(min/max) 

Wachstum des Umsatzes und von Ertragskennzahlen 
(wie z.B. EBITDA), sowie Kennzahlen der Kapitaleffizienz 
(wie z.B. ROI) der 1&1-Gruppe 

50-70% 

Strategische Ziele (z.B. Geschäftsentwicklung, Effizienzsteigerung, 
Marktausschöpfung) 

5-25% 

Persönliche strategische Leistungsziele (z.B. Verantwortung 
bestimmter Projekte) 

5-25% 

Nichtfinanzielle Leistungskriterien wie Belange von mit der Gesellschaft 
verbundenen Gruppen (sog. Stakeholder), umweltbezogene und 
soziale Themen („ESG-Elemente“) 

5-20% 

 
 
Der Aufsichtsrat kann zum Erreichen einer angemessenen Zielstruktur von den o.g. 
Anteilsempfehlungen für die Gewichtung der einzelnen Ziele abweichen. Vor Beginn eines 
Performance-Zeitraums legt der Aufsichtsrat die einzelnen Ziele fest. 

Die verschiedenen Kategorien erlauben der Gesellschaft, die kurzfristige variable Vergütung 
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optimal an ihren Interessen auszurichten: 

Umsatz(-wachstum) und Ergebnis (vor allem EBITDA) der 1&1 -Gruppe sind die maßgeblichen 
Kriterien zur Bewertung von deren wirtschaftlichem Erfolg im vergangenen Geschäftsjahr. Aus 
diesem Grund soll diese Kategorie unter den Zielen für den STI einen großen Anteil einnehmen. 
Hiermit werden der Einsatz und der Beitrag des jeweiligen Vorstandsmitglieds zugunsten des 
Unternehmens und der 1&1-Gruppe honoriert. Fehlender wirtschaftlicher Erfolg wirkt sich 
unmittelbar nachteilig auf die Vergütung des Vorstandsmitglieds aus. 

Strategische Ziele setzen dagegen spezifischen Anreiz für das Erreichen bestimmter Parameter 
oder das Durchführen von Maßnahmen und können dadurch bestimmten in die Zukunft 
gerichteten Entscheidungen passgenauer Rechnung tragen als Umsatz und Ergebnis der 1&1-
Gruppe. Diese Ziele sollen für das Vorstandskollegium insgesamt ausgelobt werden. 

Persönliche strategische Leistungsziele können für das einzelne Vorstandsmitglied ausgelobt 
werden und damit einen Anreiz für den erfolgreichen Abschluss bestimmter von dem jeweiligen 
Vorstandsmitglied verantworteter Projekte, das Lösen individueller ressortbezogener 
Herausforderungen und das Erreichen bestimmter ressortspezifischer Kennzahlen (z.B. 
Kundenzufriedenheit) schaffen. 

ESG-Elemente sind zwingend vorzusehen und dienen abweichend von den vorherigen 
Kategorien vorrangig den Interessen mit der Gesellschaft verbundener Gruppen und 
umweltbezogenen Zielen. Durch diese Zielkomponente soll der Aufsichtsrat soziale Themen in 
den Fokus der Vorstandsmitglieder rücken und einen Anreiz dazu schaffen, sich diesen zu 
widmen. Aufgrund der Vielgestaltigkeit der denkbaren Belange ist die Bandbreite hier groß. 
Deshalb soll der Aufsichtsrat bei der Zielvorgabe dynamisch auf gesellschaftliche und 
umweltbezogene Herausforderungen reagieren. Die ESG-Elemente sind dabei nicht auf Themen 
außerhalb der 1&1-Gruppe beschränkt, sondern sollen auch der Lösung entsprechender 
Herausforderungen innerhalb der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen dienen 
(z.B. Diversity). 

Für die Zielerreichung gilt in der Regel eine Bandbreite von 90% bis 120%. Der Aufsichtsrat kann 
jeweils zusammen mit der Zielfestlegung bestimmen, ob diese Bandbreite für jede Zielkategorie 
(mit dem Durchschnitt der Unterziele), für sämtliche Ziele (Kategorien und Unterziele) jeweils 
einzeln oder den Durchschnitt der einzelnen Zielerreichungen (Zielkategorien und Unterziele 
oder nur Zielkategorien) gilt. Im Eintrittsjahr, insbesondere in Rumpf-Geschäftsjahren, kann dem 
Vorstand ein Mindestbetrag des STI für die ersten sechs bis zwölf Monate der Amtszeit vom 
Aufsichtsrat garantiert werden. Ein Teil dieses Mindestbetrags kann auch auf monatlicher Basis 
an das Vorstandsmitglied ausgezahlt werden. 

Es ist möglich, für die einzelnen Vorstandsmitglieder unterschiedliche Ziele festzulegen. Umsatz- 
und Ergebnisziele sollen aber immer einheitlich festgelegt werden. 

Die Bewertung des Grades der Erfüllung beim STI erörtert und stellt der Aufsichtsrat in einer 
Sitzung jeweils nach Feststellung des Jahresabschlusses für die 1&1 -Gruppe fest. Diese 
Sitzung bereitet der Aufsichtsrat zusammen mit den Vorständen sowie den zuständigen 
Abteilungen vor, so dass dem Gremium die für eine Bewertung notwendigen Informationen und 
ggf. zusätzlicher Sachverstand vollumfänglich zur Verfügung stehen. 

Dabei werden für die Kategorie Umsatz und Ertrag die aus dem Bereich Corporate Financial 
Affairs & Investor Relations ermittelten Kennzahlen zu Grunde gelegt. Umsatz- und Ergebnisziele 
sind Bestandteil der Prognoserechnung und der Soll/Ist-Abgleich erfolgt anhand des geprüften 
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Jahresabschlusses. 

Den Grad der Erfüllung der strategischen Ziele ermittelt der Aufsichtsrat durch Bewertung der 
durch den Vorstand vorgelegten Konzepte und ggf. weiterer erforderlicher Unterlagen. Das 
Erreichen persönlicher Leistungsziele wird ebenfalls auf Basis vom Vorstand vorgelegter und 
(ggf. mit zusätzlichem externen Sachverstand) durch den Aufsichtsrat bewerteter Dokumente 
ermittelt. Für die Zielerfüllung bei ESG-Elementen berücksichtigt der Aufsichtsrat die jeweils 
festgelegten Kennzahlen und Erfolgskriterien. 

Nach Abschluss dieser Sitzung des Aufsichtsrats wird der STI, soweit nicht weitere Umstände in 
Erfahrung zu bringen sind, mit dem jeweils folgenden Gehaltslauf zur Auszahlung gebracht. 

Bei einem unterjährigen Ein- oder Austritt reduziert sich der individuelle Zielbetrag um 1/12 für jeden 
Monat, in dem das Vorstandsmitglied nicht Mitglied des Vorstands ist oder das Vorstandsmitglied 
freigestellt ist oder sein Dienstverhältnis ruht. 

Langfristige variable Vergütung (Long Term Incentive („LTI“)) 

Als LTI existiert ein auf virtuellen Aktienoptionen basierendes Programm (Stock Appreciation 
Rights („SAR“)-Programm („SAR-Programm“)). Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, 
ihrer Verpflichtung zur Auszahlung der SARs nach freiem Ermessen in bar oder durch die 
Übertragung von Aktien an den Teilnehmer zu erfüllen. 

 
Beschreibung SAR-Programm der 1&1 AG 

Gegenstand Partizipation an Wertsteigerung der Aktie der 
1&1 AG 

Systematik Ausgabe einer Anzahl SARs, die zu bestimmten 
Zeitpunkten in bestimmtem Umfang ausgeübt wer- 
den können. Das Vesting erfolgt in vier Schritten: 
1. 25% der SARs erstmals ausübbar nach 

Ablauf von zwei Jahren, 
2. weitere 25% der SARs erstmals ausübbar 

nach Ablauf von drei Jahren, 
3. weitere 25% der SARs erstmals ausübbar 

nach Ablauf von vier Jahren, 
4. und die restlichen 25% der SARs zugeteilt und 

erstmals ausübbar nach Ablauf von fünf 
Jahren. 

Laufzeit/Erfüllung Laufzeit: 6 Jahre. Nach Ablauf von 5 Jahren volles 
Vesting aller SARs. Mit Ablauf der Laufzeit des SAR-
Programms verfallen alle nicht ausgeübten SARs 
entschädigungslos. Erfüllung nach Wahl der 
Gesellschaft bar oder in Aktien. 

Berechnungsparameter Differenz zwischen Anfangskurs (Schlusskurs der 
Aktie bei Ausgabe) und Schlusskurs der Aktie bei 
Ausübung der SARs (jeweils arithmetisches Mittel 
der letzten zehn Handelstage). 
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Beschränkungen ■ anfängliche Wartefrist von zwei Jahren; 
■ Zwei Ausübungsfenster pro Jahr; 
■ Ausübung nur von bereits zugeteilten SARs 

möglich. 
■ Ausübungshürde: Ausübbarkeit eines geves- 

teten SARs nur, wenn zum Zeitpunkt der Aus- 
übung eine Kurssteigerung von mindestens 
20% auf den Anfangskurs gegeben ist. 

Deckelung/Cap ■ 100% des Anfangskurses 
 

 
Die Anzahl der jeweils für ein Vorstandsmitglied ausgelobten SARs (im Durchschnitt pro Jahr der 
Laufzeit des Programms) bemisst sich nach der für das Vorstandsmitglied beabsichtigten 
Gesamtvergütung bei unterstelltem Erreichen der für die Entwicklung der Aktien aufgestellten 
internen Prognosen. Unter Berücksichtigung der Maßgaben des Vergütungssystems, 
insbesondere der Maximalvergütung, ist während der Laufzeit einer SAR-Vereinbarung auch der 
Abschluss einer weiteren SAR-Vereinbarung möglich. 

Da die Wertentwicklung der SARs unmittelbar an die Kursentwicklung der Aktien der 
Gesellschaft gekoppelt ist und das Vesting über einen Zeitraum von insgesamt 5 Jahren erfolgt, 
schafft das SAR-Programm einen Anreiz, im Interesse der Aktionäre die 
Unternehmensentwicklung langfristig positiv zu beeinflussen. Gleichzeitig partizipiert das 
Vorstandsmitglied nicht nur an einer positiven Entwicklung der Gesellschaft, sondern wird auch 
von einer negativen Entwicklung des Aktienkurses durch die Ausübungshürde und die 
Berechnung des Auszahlungsbetrages getroffen.  

Bei Beendigung des Dienstvertrags behält das Vorstandsmitglied die bis dahin erdienten SARs. 
Es muss sie aber spätestens im ersten Ausübungsfenster nach Beendigung des 
Anstellungsverhältnisses entsprechend der für die Ausübung geltenden Bestimmungen ausüben. 
Andernfalls entfallen die bereits erdienten SARs. Noch nicht erdiente SARs entfallen 
entschädigungslos. Bei fristloser Kündigung aus wichtigem Grund verfallen auch die bereits 
erdienten, aber noch nicht ausgeübten SARs. 

In besonderen Konstellationen (z.B. Verschmelzung, Spin-Off) kann der Aufsichtsrat einem 
Teilnehmer die vorzeitige Ausübung der SARs anbieten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat 
bei Vorliegen bestimmter Umstände (z.B. Aktiensplit, Umwandlung der Gesellschaft) den 
Ausübungspreis anpassen. 

6. Maximalvergütung gem. § 87a AktG 

Die maximale Vergütung, welche ein ordentliches Vorstandsmitglied rechnerisch aus der Summe 
aller Vergütungsbestandteile, d.h. Grundgehalt, STI, LTI (Vergütung aus SAR-Programm / 
Laufzeit in Jahren) und Nebenleistungen, erhalten kann, darf sich nicht auf einen höheren Betrag 
als EUR 3,5 Mio. brutto p.a. (Maximalvergütung) belaufen. Als Nebenleistung gewährte 
Sachleistungen werden mit ihrem für die Lohnsteuer maßgeblichen Wert angesetzt. 

Die Maximalvergütung für den Vorstandsvorsitzenden kann bis zum Zweifachen der 
Maximalvergütung für ein ordentliches Vorstandsmitglied betragen, die Maximalvergütung des 
Chief Operating Officer (COO) kann bis zum 1,5-fachen der Maximalvergütung eines 
ordentlichen Vorstandsmitglieds betragen. 

Bei der Maximalvergütung handelt es sich nicht um eine vom Aufsichtsrat für angemessen 
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gehaltene Ziel-Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder, sondern lediglich um eine absolute 
Obergrenze, die in keinem Fall überschritten werden darf. Sollte es durch die Auszahlung des 
LTI zu einer Überschreitung der Maximalvergütung kommen, so verfällt der über den Betrag der 
Maximalvergütung hinausgehende Anspruch aus dem LTI für das betreffende Jahr. Bei 
Zahlungen, die zur Erfüllung von LTI-Ansprüchen erfolgen, ist bei der Berechnung der 
Maximalvergütung allerdings jeweils die Laufzeit des LTI zu berücksichtigen. Zahlungen aus dem 
Programm sind daher bei der Beurteilung, ob die jährliche Maximalvergütung eingehalten wird, 
gleichmäßig auf die Jahre der Laufzeit der jeweiligen Vereinbarung zu verteilen. 

7. Verhältnis von Festvergütung, STI und LTI und Bemessung der individuellen Gesamtvergütung 

Für das Verhältnis der einzelnen Vergütungskomponenten zur individuellen Ziel- 
Gesamtvergütung gilt unter Berücksichtigung der Maximalvergütung der folgende Rahmen: 

 
Relativer Anteil einzelner Vergütungs- 
elemente an der individuellen Ziel-
Gesamtvergütung (berechnet p.a.) 

Absoluter Anteil einzelner Vergü- 
tungselemente an der individuellen 
Ziel-Gesamtvergütung (berechnet p.a.) 

Festvergütung: 15% bis 40% EUR 300.000 bis EUR 600.000 

STI (Zielbetrag): 5% bis 40% EUR 50.000 bis EUR 400.000 

LTI (Zielbetrag p.a.) 40% bis 80% EUR 200.000 bis EUR 2.000.000 
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Die individuelle Ziel-Gesamtvergütung wird durch den Aufsichtsrat im Hinblick auf 

• die Aufgaben des Vorstandsmitglieds, 

• seine Verantwortung in der Gesellschaft, 

• seine Erfahrungen, 

• den Umstand, ob das Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt 
wurde oder das Ressort des COO übernommen hat, und 

• den internen/vertikalen und externen/horizontalen Vergleich 

bestimmt und es ist dabei zugleich sicherzustellen, dass der Anteil der variablen, 
erfolgsabhängigen Vergütungen (STI und LTI) zusammen mindestens 60% der Ziel- 
Gesamtvergütung betragen muss. 

8. Versorgungszusagen/Versicherungen 

Das Unternehmen unterhält eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) 
mit Selbstbehalt gemäß § 93 Abs. 2 S. 3 AktG sowie eine Strafrechtsschutzversicherung, die 
nicht nur die Tätigkeit des Vorstandsmitglieds als Organ der Gesellschaft, sondern auch als 
etwaiges Mitglied sonstiger Organe in den Gesellschaften des Konzerns der United Internet AG 
abdeckt (D&O-Versicherung) sowie eine Gruppenunfall- und Reiseversicherung. Im Rahmen 
ihrer Tätigkeit sind die Vorstandsmitglieder in diese Rahmenverträge ebenfalls eingeschlossen. 
Sollten darüber hinaus weitere konzern- weit gültige Versicherungen abgeschlossen werden, 
gelten diese ebenfalls für alle Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft. 

Eine betriebliche Altersversorgung (bAV) wird ausschließlich auf Basis einer Entgeltumwandlung 
angeboten. Eine durch die Gesellschaft finanzierte Altersversorgung wird nicht gewährt, es sei 
denn, gesetzliche Regelungen verpflichten die Gesellschaft hierzu. 

Als Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlt das Unternehmen jedem 
Vorstandsmitglied maximal die Höhe der Arbeitgeberbeiträge, die auch bei pflichtversicherten 
Arbeitnehmern anfielen. Sollte sich ein Vorstandsmitglied dazu entschließen, freiwillig dem 
gesetzlichen Rentenversicherungssystem beizutreten oder bei Eintritt ins Unternehmen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein, übernimmt das Unternehmen ebenfalls die 
Beiträge hierfür bis maximal in Höhe der Arbeitgeberbeiträge, die auch bei pflichtversicherten 
Arbeitnehmern anfallen würden. 

Daneben zahlt die Gesellschaft für den Fall, dass das Vorstandsmitglied aus krankheitsbedingten 
Gründen an der Arbeitsleistung gehindert sein sollte, die Vergütung für einen Zeitraum von 
drei Monaten im Falle einer Dienstverhinderung aus gesundheitsbedingten Gründen und für 
einen Zeitraum von sechs Monaten im Falle einer krankheitsbedingten Verhinderung infolge 
eines Dienstunfalls unter Anrechnung sämtlicher Leistungen, die dem Vorstandsmitglied von 
einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung für den Verdienstausfall gezahlt werden, 
fort. 

9. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte und Abfindungsregelungen/ nachvertragliche 
Wettbewerbsverbote/Claw Back-Klausel/Außergewöhnliche Entwicklungen/ Change of Control-
Regelungen 
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Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte und Abfindungsregelungen 

Die Laufzeit der Dienstverträge der Mitglieder des Vorstands ist an deren Amtszeit gekoppelt. Die 
Erstbestellung soll für maximal drei Jahre erfolgen. Bei weiteren Bestellungen sind längere 
Bestellungszeiträume möglich. 

Wird die Bestellung eines Vorstandsmitglieds widerrufen, endet auch der Dienstvertrag. Beruht 
der Widerruf nicht auf einem wichtigen Grund i.S.v. § 626 BGB, so endet der Dienstvertrag erst 
mit Ablauf einer Frist von 12 Monaten (oder, sollte dies früher eintreten, dem Ablauf der 
ursprünglichen Amtszeit). Ansprüche auf Zahlungen von Abfindungen im Falle des Ausscheidens 
werden den Vorstandsmitgliedern nicht gewährt. 

Das Dienstverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit dem Zeitpunkt der 
Gewährung einer unbefristeten Erwerbsunfähigkeitsrente, spätestens jedoch mit Ablauf des 
Monats, in dem das Vorstandsmitglied erstmalig Anspruch auf Regelaltersruhegeld hat. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, das Vorstandsmitglied im Zusammenhang mit einer Beendigung 
des Dienstvertrags von seiner Verpflichtung zur Arbeitsleistung für die Gesellschaft jederzeit 
unter Fortzahlung der vertraglichen Bezüge und Anrechnung auf Urlaubsansprüche freizustellen. 

Im Übrigen beachtet die Gesellschaft für Zahlungen bei vorzeitiger Beendigung der Tätigkeit die 
Anforderungen des DCGK. Danach dürfen Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger 
Beendigung der Vorstandstätigkeit den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten 
und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten. Im Fall eines 
nachvertraglichen Wettbewerbsverbots wird die etwaige Abfindungszahlung zudem auf die 
Karenzentschädigung angerechnet. 

Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

Die Vorstandsverträge enthalten ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot mit einer Laufzeit von 
bis zu einem Jahr. Sofern durch den Aufsichtsrat nicht auf das Wettbewerbsverbot verzichtet 
wird, hat das Vorstandsmitglied Anspruch auf eine Karenzentschädigung in Höhe von 75% bis 
100% der zuletzt gewährten festen Vergütung. Anderweitige Einkünfte aus einer neuen Tätigkeit 
muss sich das Vorstandsmitglied auf die Karenzentschädigung vollständig anrechnen lassen. Die 
Dienstverträge können vorsehen, dass das nachvertragliche Wettbewerbsverbot erst dann gilt, 
wenn eine Erstbestellung zum Mitglied des Vorstands verlängert wird. 

Claw Back 

Die Anstellungsverträge enthalten auch eine so genannte „Claw Back“-Klausel, mit der an das 
Vorstandsmitglied gewährte kurzfristige oder langfristige variable Vergütung ganz oder teilweise 
zurückgefordert werden kann, wenn sich herausstellt, dass hierfür notwendige Voraussetzungen 
tatsächlich nicht vorlagen (z.B. manipulierte oder falsch ermittelte Kennzahlen). Schadensersatz- 
und Bereicherungsansprüche bleiben von dieser Regelung unberührt. 

Hat ein Vorstandsmitglied eine Pflicht aus seinem Organ- und/oder Anstellungsverhältnis verletzt 
und ist dem Grunde nach zum Schadensersatz gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, kann der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft nach billigem Ermessen die Erfüllung von Vergütungsansprüchen 
über das Festgehalt sowie über die kurz- und langfristige variable Vergütung ganz oder teilweise 
verweigern oder bereits durch das Vorstandsmitglied erhaltene Leistungen zurückfordern. 
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Außergewöhnliche Entwicklungen 

Außergewöhnliche Entwicklungen wird der Aufsichtsrat bei der Bemessung der Zielerreichung 
des STI berücksichtigen. Es kann sich insbesondere bei den wirtschaftlichen Kennzahlen durch 
Sondereinflüsse Korrekturbedarf ergeben. Außergewöhnlich schlechten Entwicklungen kann der 
Aufsichtsrat daneben über § 87 Abs. 2 AktG begegnen. Hiernach kann er die Bezüge der 
Vorstandsmitglieder auf eine angemessene Höhe herabsetzen, wenn sich die Lage der 
Gesellschaft nach der Festsetzung der Vergütung so verschlechtert, dass die unveränderte 
Weitergewährung der Bezüge unbillig für die Gesellschaft wäre. 

Change of Control-Regelungen 

Zusagen für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung des Anstellungsvertrags durch 
das Vorstandsmitglied infolge eines Kontrollwechsels (Change of Control) werden nicht 
vereinbart. Im Falle eines Mergers oder Spin-offs oder ähnlichen Ereignissen oder einer 
Unternehmensveräußerung kann die Gesellschaft die vorzeitige Ausübung von SARs anbieten. 

10. Vorübergehende Abweichungen vom Vergütungssystem 

Der Aufsichtsrat kann in Ausnahmefällen vorübergehend von einzelnen Bestandteilen des 
Vergütungssystems abweichen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der 
Gesellschaft notwendig ist. Das betrifft insbesondere außergewöhnliche und nicht vorhersehbare 
Situationen, in denen die Abweichung vom Vergütungssystem notwendig ist, um den 
langfristigen Interessen und der Tragfähigkeit der Gesellschaft zu dienen oder um ihre 
Rentabilität zu gewährleisten. Derartige Situationen können sowohl auf gesamtwirtschaftlichen 
als auch auf unternehmensbezogenen Umständen beruhen. Abweichungen sind insbesondere in 
wirtschaftlichen Krisen zulässig. Die Bestandteile des Vergütungssystems, von denen in 
Ausnahmefällen abgewichen werden kann, sind: das Jahresfestgehalt, die Nebenleistungen, die 
kurzfristigen und die langfristigen variablen Vergütungsbestandteile, sowie das Verhältnis der 
Vergütungsbestandteile zueinander. Ferner kann der Aufsichtsrat unter den genannten 
Voraussetzungen vorübergehend zusätzliche Vergütungsbestandteile gewähren oder einzelne 
Vergütungsbestandteile durch andere Vergütungsbestandteile ersetzen, soweit dies erforderlich 
ist, um ein angemessenes Anreizniveau der Vorstandsvergütung wiederherzustellen. Die im 
Zuge einer solchen vorübergehenden Abweichung gegenüber dem Vergütungssystem 
vorgenommenen Änderungen und Neukalibrierungen sowie die Gründe hierfür werden im 
Vergütungsbericht offengelegt und erläutert. Eine solche Abweichung setzt voraus, dass der 
Aufsichtsrat durch Beschluss feststellt, dass eine Situation vorliegt, die eine vorübergehende 
Abweichung vom Vergütungssystem im Interesse des langfristigen Wohlergehens der 
Gesellschaft erfordert, und durch Beschluss festlegt, welche konkreten Abweichungen aus seiner 
Sicht geboten sind. 


